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Die Bundesregierung hat sich das Ziel 
 gesetzt, die Treibhausgasemissionen im 
Verkehrssektor bis 2030 um 48 % gegen-
über 1990 zu reduzieren. Hierfür ist insbe-
sondere die Elektrifizierung des Straßen-
verkehrs und die Nutzung erneuerbarer 
Energien erforderlich. Voraussetzung 
 dafür ist der weitere Ausbau der Ladein-
frastruktur. Mit den richtigen regulatori-
schen und technischen Weichenstellungen 
wird der Hochlauf der Elektromobilität 
einen zentralen Beitrag zur Transforma-
tion im Verkehrs- und Energiesektor, zum 
Klimaschutz sowie zur Unabhängigkeit 
von fossilen Energiequellen und damit zur 
Energiesouveränität Deutschlands leisten.

Vor diesem Hintergrund bekennt sich die 
Bundesregierung zu dem im Koalitions-
vertrag verankerten Ziel in Bezug auf die 
Elektromobilität. Mit dem Ziel von einer  

Million öffentlich und diskriminierungs-
frei zugänglicher Ladepunkte im  
Jahr 2030 soll Deutschland zum  globalen 
Leitmarkt für E-Mobilität werden. Die 
 Transformation zur klimafreundlichen 
Mobilität sichert so auch technologische 
und wirtschaftliche Zukunftschancen und 
damit Arbeitsplätze und Wertschöpfung. 
Im Jahr 2019 verabschiedete die Bundes-
regierung den Masterplan Ladeinfrastruk-
tur, in dem die Aktivitäten des Bundes zum 
verstärkten Ausbau der Ladeinfrastruk-
tur gebündelt wurden. Dieser Masterplan 
wurde kontinuierlich evaluiert und seine 
Weiterentwicklung im Jahr 2021 im Koali-
tionsvertrag vorgesehen.

Gegenwärtig sind in Deutschland mehr als 
1,6 Millionen E-Pkw zugelassen – Tendenz 
stark steigend. Damit hat die Elektromo-
bilität die Markteinführungsphase  hinter 

1  
Ziel und Motivation 
des Masterplans II
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sich gelassen und es beginnt die Phase 
 eines breiten und dynamischen Markt-
hochlaufs. Gleichzeitig steht die Transfor-
mation bei schweren Nutzfahrzeugen noch 
am Beginn und erfordert ein engagiertes 
Handeln, um rechtzeitig die Vorausset-
zungen für die geplanten und notwendi-
gen Marktentwicklungen zu schaffen.  
Als Gesamtstrategie der Bundesregierung 
für den weiteren Ausbau der Ladeinfra-
struktur enthält der vorliegende Master-
plan Ladeinfrastruktur II deshalb entschei-
dende neue Weichenstellungen, um im 
Bereich der Ladeinfrastruktur die Voraus-
setzungen für die erfolgreiche Entwicklung 
des Markthochlaufs der Elektromobilität 
hin zum breiten Massenmarkt zu schaf fen. 
Der Masterplan II thematisiert keine  
anderen Technologien und schließt diese 
somit weder ein noch aus. Besonderes  
Augenmerk legt dieser Masterplan II auf 
die optimale Integration von Ladeinfra-
struktur und Stromsystem (Strommarkt 
und Stromnetz).

Parallel zu den nationalen Aktivitäten wird 
auch auf europäischer Ebene der Wech-
sel zu emissionsarmen Antrieben voran-
getrieben. Mit der Verordnung über den 
Aufbau von Infrastrukturen für alternative 
Kraftstoffe (AFIR), welche die gleichnami-
ge Richtlinie ablösen soll, sollen die Mit-
gliedstaaten künftig unmittelbar zu ambi-
tionierten Mindestzielen beim Ausbau der 

öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur 
verpflichtet werden, um den elektrischen 
Personen- und Güterverkehr in Europa 
grenzüberschreitend zu ermöglichen. Zu-
dem sollen in der AFIR – aber auch in der 
RED¹- und der EP²-Novellierung – Rege-
lungen zum intelligenten und bidirektio-
nalen Laden eingeführt werden. Sobald 
diese Verordnung in Kraft tritt, wird die 
Bundesregierung die notwendigen Anglei-
chungen des nationalen Rechtsrahmens 
vornehmen, wobei die Handlungsspielräu-
me für Deutschland möglichst ambitio-
niert ausgeschöpft bzw. weiterentwickelt 
werden sollen. 

Die Errichtung und der Betrieb von Lade-
infrastruktur sowohl für E-Pkw als auch 
für schwere Elektro-Lkw (E-Lkw) sind eine 
unternehmerische Aufgabe und Chance. 
Mit steigender Nachfrage und neuen Ge-
schäftsmodellen zur Einbindung in das 
Stromsystem wird die marktgetriebene Be-
reitstellung von Ladeinfrastruktur zuneh-
mend attraktiv. Ausbau- und Wirtschaft-
lichkeitslücken bei der Ladeinfrastruktur 
können jedoch zu erheblichen negativen 
Auswirkungen auf den Markthochlauf der 
Elektromobilität führen. Damit die Lade-
infrastruktur nicht zum Flaschenhals wird, 
muss der Ausbau vorauslaufend erfolgen 
und durch staatliche Aktivitäten unter-
stützt und abgesichert werden. Diese erfol-
gen dabei so, dass sie Investitionsanreize 

1 Renewable Energy Directive
2 Energy Performance of Buildings Directive
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privater Unternehmen unterstützen und 
die dadurch entstehende Ladeinfrastruktur 
möglichst schnell privatwirtschaftlich im 
Wettbewerb betrieben wird. Der rechtliche 
und technische Rahmen muss frühzeitig so 
ausgerichtet werden, dass ein größtmögli-
cher Nutzen für die Nutzerinnen und Nut-
zer und das Stromsystem als Ganzes ge-
währleistet ist. Um Handlungsbedarfe und 
Ausbaulücken frühzeitig zu erkennen und 
dann effiziente sowie zielgerichtete Maß-
nahmen und Instrumente ergreifen zu 
können, wird die Umsetzung der Maßnah-
men kontinuierlich überprüft.

Der Umstieg auf die Elektromobilität kann 
nur gelingen, wenn Nutzerinnen und Nut-
zer von den Vorteilen der Elektromobili-
tät überzeugt sind. Hierzu bedarf es einer 
flächendeckenden, bedarfsgerechten und 
nutzerfreundlichen Ladeinfrastruktur. Um 
die Erreichung dieser Ziele in der aktuel-
len Markthochlaufphase voranzutreiben, 
enthält dieser neue Masterplan 68 Maß-
nahmen. Auf der Grundlage einer breiten 
Datenbasis und fundierter Prognosen wird 
der weitere Ausbau der Ladeinfrastruktur 
systematisch und laufend erfasst und ge-
steuert. Diese datenbasierte Evaluierung 
zeigt die zukünftigen Handlungsbedarfe 
auf und ermöglicht die Entwicklung ziel-
gerichteter Maßnahmen und eine hohe 
Effizienz beim Einsatz der Instrumente 
durch den Bund.

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur in 
Deutschland wird dann erfolgreich sein, 
wenn er als Gemeinschaftsaufgabe ver-
standen und von allen Akteuren gemein-
sam getragen wird. Daher wurden bei der 
Erarbeitung des Masterplans II Akteure aus 
allen relevanten Bereichen beteiligt.
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Alle zu ergreifenden Maßnahmen – sowohl 
für die Pkw- als auch die Lkw-Ladeinfra-
struktur – müssen sich an einem gemein-
samen Zielbild aus Perspektive der Nutze-
rinnen und Nutzer orientieren. 

Im Mittelpunkt der Gesamtstrategie der 
Bundesregierung steht somit die Nutzer-
freundlichkeit.³ Das Zielbild des Master-
plans II besteht in der Errichtung eines 
 Ladeinfrastruktur-Gesamtsystems,  welches 
den elektrischen Straßenverkehr für alle 
Nutzergruppen möglich macht. In Zukunft 
soll das Laden ein ebenso einfacher wie 
selbstverständlicher Vorgang sein, wie es 
das Tanken heute ist. Ebenso muss schon 
allein für eine volkswirtschaftliche  Effizienz 
der diskriminierungsfreie Zugang an  

allen öffentlichen Ladepunkten für die 
Nutzerinnen und Nutzer sichergestellt 
werden. Für die Akzeptanz ist es von größter  
Bedeutung, dass noch verbleibende Unsi-
cherheiten in Bezug auf den Ladevorgang 
an den Ladepunkten beseitigt werden –  
angefangen bei der Suche nach einem frei-
en öffentlich zugänglichen Ladepunkt  und 
der erwartbaren Ausstattung des Lade-
ortes über die Authentifizierung und das 
Starten des Ladevorgangs bis hin zur Preis-
transparenz, Abrechnung und Barriere-
freiheit. Hierzu zählen insbesondere 
Systeme zur automatischen und nutzer-
freundlichen Authentifizierung und 
Bezahlung von Ladevorgängen, die den 
Nutzerinnen und Nutzern  vertragliche 
Wahlmöglichkeiten lassen.

3  Vgl . hierzu auch die „User Journey“: https://nationale-leitstelle .de/wp-content/uploads/2020/12/Thesenpapier_Einfach-laden .pdf

2  
Zielbild Lade infrastruktur 
2030

https://nationale-leitstelle.de/wp-content/uploads/2020/12/Thesenpapier_Einfach-laden.pdf
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Grundvoraussetzung für eine flächen-
deckende und bedarfsgerechte Ladeinfra-
struktur ist, dass sie überall dort vorhan-
den ist, wo die Nutzerinnen und Nutzer es 
erwarten. Laden muss grundsätzlich über-
all ohne Umwege und längere Wartezeiten 
möglich sein – im Alltag wie auch auf der 
Fernstrecke. Die Basis eines erfolgreichen 
Gesamtsystems ist daher eine  ausreichende 
Zahl von Ladepunkten im öffentlichen  
wie im nicht öffentlichen Bereich, die dem 
Fahrzeughochlauf vorausläuft. Wo Mit-
arbeiterparkplätze bei Unternehmen und 
Behörden ohnehin vorhanden sind,  
kann hierbei deren Ausstattung mit Lade-
infrastruktur eine wichtige Rolle spielen. 
Gemeinsames Ziel sollte es daher sein,  
dass rund ein Viertel aller Mitarbeiterpark-
plätze bis Ende 2025 mit Ladeinfrastruktur 
ausgestattet werden.

Errichtung und Betrieb der Ladeinfra-
struktur müssen in einer fairen Wettbe-
werbslandschaft erfolgen, die ein attrakti-
ves unternehmerisches Betätigungsfeld  
für möglichst viele Akteure darstellt und 
den Verbraucherinnen und Verbrauchern 
so Transparenz und Auswahlmöglichkei-
ten bietet. Besonders die Mobilisierung 
und wettbewerbsfördernde Bereitstel-
lung geeigneter Flächen für öffentlich  
zugängliche Ladeinfrastruktur muss ge-
stärkt werden. Eine funktionierende 
Wettbewerbslandschaft wird auch dazu 

führen, dass sich die attraktivsten Ange-
bote durchsetzen.  Während der Phase des 
Markthochlaufs wird der Einsatz finan-
zieller Mittel und steuernder Instrumente 
durch den Bund und ggf. ergänzend durch 
die Länder weiter notwendig sein, damit 
Wirtschaftlichkeits- und Angebotslücken 
die Versorgungssicherheit und damit  
den fahrzeugseitigen Markthochlauf 
nicht gefährden. Hindernisse innerhalb 
des regulatorischen Umfeldes, z. B. bei 
 Planungs- und Genehmigungsprozessen, 
müssen beseitigt werden.

Eine konsequente Digitalisierung durch 
 einen einheitlichen, schnellen und auto-
matisierten Datenaustausch bringt ent-
scheidende Impulse für alle Aufgabenfel-
der, die den Ausbau der Ladeinfrastruktur 
begleiten. Die Bereitstellung relevanter 
Daten, z. B. zu B elegungsstatus und zu  
Ladestrompreisen, erlaubt die  Entwicklung 
neuer und innovativer Anwendungen  
und stärkt den Wettbewerb. Alle Akteure, 
vom Netzbetreiber über die Hersteller  
von Lade technik, den Lade säulenbetreiber 
(CPO) und den Mobilitätsdiensteanbieter 
(EMP) bis zum Fahrzeughersteller (OEM), 
 müssen aktiv an diesem gemeinsam nutz-
baren  Datenraum für Elektromobilität 
und Ladeinfrastruktur arbeiten. Eine zen-
trale  Rolle hierbei und bei der Integration 
mit dem Stromsystem spielt die Einfüh-
rung  intelligenter Messsysteme mit dem 
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Smart-Meter-Gateway als sicherer und in-
teroperabler Kommunikationsplattform.

Die Flexibilität von Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien und von  neuen 
Verbrauchern ist eines der Schlüssel-
themen der Energiewende. Damit die Elek-
trifizierung des Verkehrsbereichs nach-
haltig umgesetzt werden kann, muss der 
 Ausbau der Ladeinfrastruktur zudem mit 
den  Anforderungen der Energiewende 
 sowie dem Aus- und Umbau des Strom-
systems Hand in Hand gehen. Gerade das 
intelligente  Laden bietet die Möglichkeit, 
die Stromnetze effizienter auszulasten 
und Mehrwerte für die Nutzerinnen und 
 Nutzer zu schaffen. Neben der etablierten 
Ladeinfrastruktur können zukünftig  
auch andere Ladetechnologien, wie z. B. die 
Nutzung von Wechselbatterien sowie das 
induktive Laden und Oberleitungssysteme 
für Lkw, eine Option sein und sollten daher 
trotz derzeitig geringer Verbreitung mit 
berücksichtigt werden.

Neben der Individualmobilität im Pkw- 
Bereich werden batterieelektrische Antrie-
be auch auf dem Gebiet der leichten und 
schweren Nutzfahrzeuge eine zunehmen-
de Bedeutung gewinnen und daher bei  
den Maßnahmen4 ebenfalls berücksichtigt. 
Der Aufbau dieser Ladeinfrastruktur ist  
mit besonderen Anforderungen an  Flächen, 
Stromnetze und die Ladetechnik verbun-

den. Mit einer integrierten Perspektive,  
die Ladetechnik und -standorte mit dem 
Mobilitätsverhalten und logistischen 
 Abläufen verbindet, wird ein bedarfsge-
rechtes, verlässliches und  flächendeckendes 
Elektromobilitätskonzept entstehen,  
das einen klimafreundlichen  Straßengüter- 
und Personenverkehr ermöglicht.  
Der zügige Start eines initialen Ladenet-
zes insbesondere für E-Lkw ist hierfür von 
großer Bedeutung. Bei allen Maßnahmen 
für die Unterstützung des Aufbaus von 
 Ladeinfrastruktur müssen die spezifischen 
Anforderungen von leichten Nutzfahrzeu-
gen berücksichtigt werden.

4  Unter Berücksichtigung des „Gesamtkonzeptes klimafreundliche Nutzfahrzeuge“ des BMDV .
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3.1 Maßnahmen zur 
 Kooperation und Koordination 

Die effektive Umsetzung des Masterplans  II 
erfordert eine enge Abstimmung zwischen 
den beteiligten Ressorts sowie eine verbind-
liche Einbindung der umsetzenden Akteure 
in der Privatwirtschaft.

1. Interministerielle Steuerungsgruppe 
 Ladeinfrastruktur (ISLa)  
Um alle Maßnahmen für den Lade-
infrastrukturausbau innerhalb der 
Bundesregierung abzustimmen und 
zu koordinieren, die Zusammenarbeit 
zu verstärken und ein „Frühinforma-
tionssystem“ zu etablieren, arbeiten alle 
Ressorts in einer interministeriellen 

Steuerungsgruppe mit einem Arbeits-
schwerpunkt zur „Integration von Lade-
infrastruktur und Stromsystem“ unter 
der gemeinsamen Federführung des 
BMDV und des BMWK und mit fach-
licher sowie organisatorischer Unter-
stützung durch die Nationale Leitstel-
le Ladeinfrastruktur (NLL) zusammen. 
Die organisatorische Leitung liegt beim 
BMDV. Insbesondere werden alle Maß-
nahmen dieses Masterplans II unter 
 enger Einbeziehung der ISLa umgesetzt. 
Die Arbeitsebene der Ressorts kommt 
regelmäßig zur Umsetzung und Weiter-
entwicklung des Masterplans II zusam-
men. Relevante Stakeholder – insbeson-
dere Vertreterinnen und Vertreter der 
Länder – werden regelmäßig zu kon-
kreten Themen eingebunden. Die ISLa 

3  
Schlüssel heraus forderungen 
und Maßnahmen5 

5   Alle unter 3 . und 4 . genannten finanzwirksamen Maßnahmen stehen unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, u . a . im 
Klima- und Transformationsfonds (KTF) . Handlungsbedarfe, die sich aus Prüfaufträgen, Leitfäden, Arbeitsgruppen etc . ergeben, werden  
in der ISLa in Maßnahmen überführt und von den zuständigen Ressorts umgesetzt .



14

berichtet an den halbjährlich tagenden 
Beschlusskreis bestehend aus den zu-
ständigen Staatssekretären der Ressorts 
und der Beauftragten für Ladeinfra-
struktur des BMDV. Alle Ressorts kön-
nen zusätzliche Sitzungen auf beiden 
Ebenen und die Behandlung von Tages-
ordnungspunkten verlangen. 

2. Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur
(NLL)
Im Auftrag und unter der Fachaufsicht
des BMDV unterstützt und begleitet
die NLL die Bundesregierung weiterhin
bei der Planung der Ausbauaktivitäten
und Umsetzung der Maßnahmen.
Die konkreten Aufgaben der NLL wer-
den durch das zuständige Fachreferat
im BMDV definiert.

3. Austausch mit EU-Mitgliedstaaten
Das BMDV setzt sich für die Etablie-
rung eines Wissens- und Erfahrungs-
austauschs zu Maßnahmen und
Instrumenten für den Ladeinfrastruk-
turausbau auf EU-Ebene, vor allem
mit den Nachbarländern Deutschlands,
ein. Ziel ist ein abgestimmter und
ambitionierter Fahrplan für den Lade-
infrastrukturausbau auch bei schweren
Nutzfahrzeugen.

4. Mitwirkung der Automobilwirtschaft 
Die Bundesregierung erwartet, dass die
Automobilwirtschaft weiterhin ihren
Beitrag zum Erfolg der Elektromo-
bilität leistet. Dazu gehört neben der
zeitnahen Auslieferung von E-Fahr-
zeugen auch der weitere Beitrag zum
vorausschauenden Ausbau der Lade-
infrastruktur. Sie sollte eine an den
dynamischen Markthochlauf gekop-
pelte funktionale Vollversorgung mit
Strom für Elektrofahrzeuge auf ih-
ren Parkplätzen für Beschäftigte und
 Gäste  sicherstellen. Zudem sollte sie
die eigenen Beiträge für Investitionen
in  öffentliche und nicht öffentlichen
 Ladeinfrastruktur steigern und dabei
 sicherstellen, dass dies im Kontext
des Ausbaus des Gesamtnetzes für Lade-
infrastruktur erfolgt.

5. Mitwirkung der Mineralölwirtschaft 
Die Mineralölwirtschaft wird aufge-
fordert, entsprechend dem Beschluss 
der "Konzertierten Aktion Mobilität“ 
vom November 2020 eine Ausrüstung 
von mindestens 25 % aller Tankstellen 
mit Schnellladeinfrastruktur (min-
destens 150 kW) bis Ende 2022, von 
mindestens 50 % bis Ende 2024 und 
mindestens 75 % bis Ende 2026 
vorzunehmen.
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6. Monitoring-Konzept  
Das BMDV und die NLL werden in 
 Abstimmung mit dem BMWK bis 
Ende 2022 ein Konzept zur Ausgestal-
tung  eines wirksamen Monitoring-
Mechanis mus erarbeiten. Auf dessen 
Grundlage werden Fehlentwicklun-
gen und Ausbaulücken bei der öffent-
lichen und nicht öffentlichen Ladein-
frastruktur – gemessen am tatsächlich 
benötigten Zielkorridor – frühzeitig 
 erkannt und effiziente sowie zielgerich-
tete Maßnahmen und Instrumente er-
griffen. Zugrunde gelegte Kenngrößen 
können u. a. die kumulierte installier-
te Ladeleistung, die Anzahl der Lade-
punkte sowie – soweit verfügbar – die 
Auslastung der Pkw- und Lkw-Lade-
infrastruktur in zweckmäßiger regiona-
ler Auflösung sein. Relevante Faktoren 
für den Ausbau der Ladeinfrastruk-
tur, z. B. Entwicklungen im Bereich der 
Fahrzeugzahlen und der Energiever-
sorgung, werden dabei berücksichtigt. 
Die Ergebnisse werden zielgruppen-
gerecht zur Verfügung gestellt. Wo 
wettbewerbliche Lösungen nicht grei-
fen, kann auch mit Versorgungsauf-
lagen für Unternehmen, wo baulich 
möglich, die verlässliche Verfügbarkeit 
von Ladepunkten hergestellt werden.



16

3.2 Den Bedarf, den Ausbau  
und die Nutzung datenbasiert 
überprüfen und steuern

Für den ambitionierten Markthochlauf  
der Elektromobilität muss sichergestellt 
werden, dass private Investitionen mobi-
lisiert werden und rechtzeitig ein für  
die Nutzerinnen und Nutzer verlässliches 
und attraktives Ladenetz aufgebaut wird, 
das zugleich Planungssicherheit für  
Fahrzeughersteller bietet. Hierfür müssen 
 Daten für insbesondere zwei Zielgruppen 
und Nutzungszwecke zur Verfügung stehen.

Erstens sind Daten für die Bedarfsplanung 
und den zu synchronisierenden Strom-
netzausbau notwendig. Mit dem Standort-
TOOL steht bereits ein Instrument für  
eine integrierte Planung und Steuerung 
des Ladeinfrastrukturaufbaus bereit,  
das ein abgestimmtes Vorgehen von Bund, 
Ländern und Kommunen ermöglicht. 
 Dieses muss weiterentwickelt werden. 
 Darüber hinaus muss die Datenqualität 
von bestehenden Datenquellen, wie bei-
spielsweise dem Ladesäulenregister der 
Bundesnetzagentur (BNetzA), verbessert 
werden. Außerdem müssen weitere Da-
tenquellen erschlossen werden, um Infor-
mationslücken zu schließen. Die NLL stellt 
hierzu ihrerseits die von ihr erhobenen 
 Daten insbesondere zu Aufbau und Nut-

zung von Ladeinfrastruktur den Ressorts, 
Ländern und Kommunen sowie der BNetzA 
und den Netzbetreibern datenschutz- und 
kartellrechtskonform zur Verfügung.

Zweitens benötigen Nutzerinnen und Nut-
zer von Ladeinfrastruktur Informationen 
über den genauen Standort und die Nut-
zungsmöglichkeiten der Ladeinfrastruktur.  
Dies umfasst sowohl statische Daten6 als 
auch dynamische Daten wie u. a. Verfügbar-
keit, Belegung und den Ladepreis. Ziel der  
nachfolgenden Maßnahmen ist, dass  diese 
Daten von den zuständigen Stellen, vor 
 allem den Betreibern der Ladeinfrastruktur, 
verfügbar gemacht werden, sodass Navigati-
onssysteme und andere  Anwendungen die-
se Informationen auswerten und  anzeigen 
können.

7. StandortTOOL 2.0
Die NLL entwickelt bis spätestens  Mitte
2023 eine erweiterte Version des Stand-
ortTOOLs. Dieses stellt das zentrale
 Planungsinstrument für den Ausbau
der Ladeinfrastruktur für Pkw und Lkw
dar. Die erweiterte Version wird unter
anderem die installierte Ladeleistung,
vorhandene und erwartete  Fahrzeuge
sowie Zielprognosen des Bedarfs
 grafisch abbilden. Die Informationen
zu Bedarf, Ist-Zustand und Ausbauak-
tivitäten werden Ländern und Kom-

6    Insbesondere Standort, Ladeleistung, angebotene Anschlüsse, Öffnungszeiten, Zahlungsmöglichkeiten, Kontaktdaten des Betreibers, 
Electric Vehicle Supply Equipment ID (EVSE-ID), Informationen zur Barrierefreiheit .
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munen sowie der breiten Öffentlichkeit 
nutzerfreundlich zugänglich gemacht, 
um den Ladeinfrastrukturausbau vor 
Ort zu unterstützen.

8. Cleanroom-Gespräche mit  
der Industrie  
Das BMDV führt mit Unterstützung  
der NLL beginnend im Jahr 2022 
und dann voraussichtlich jährlich 
Cleanroom- Gespräche einerseits mit 
der Energiewirtschaft, den CPOs und 
möglichen Investoren und  andererseits 
mit den Pkw- und Lkw-Herstellern 
(OEMs) durch. Die kartellrechtskonform 
ausgestalteten Gespräche dienen der 
Erfassung des künftigen Ladebedarfs, 
des geplanten privatwirtschaftlichen 
Ausbaus von Ladeinfrastruktur und  
der geplanten privaten Investitionen 
sowie der verbleibenden Lücken in  
der Flächen- und Bedarfsdeckung und 
liefern Informationen für die Strom-
netzplanung. In diesen Gesprächen soll 
die Industrie anonymisiert und in hin-
reichend aggregierter Form ihre Planung 
zum weiteren Ausbau der Ladeinfra-
struktur und zum Hochlauf von Elek-
trofahrzeugen inkl. Parametern wie 
 Akkugröße, Ladeleistung etc. mitteilen.

9. Transparenz über alle öffentlich 
 zugänglichen Ladepunkte  
Das Ladesäulenregister der BNetzA ver-
öffentlicht derzeit nicht alle öffentlich 
zugänglichen Ladepunkte. Das BMWK 
prüft bis Q2/2023, wie eine größtmög-
liche Transparenz über die öffentlich 
zugängliche Ladeinfrastruktur für Pkw 
und Nutzfahrzeuge erreicht werden 
kann und ob hierfür ggf. eine Anpas-
sung der Ladesäulenverordnung (LSV) 
erforderlich ist. In diesem Zusammen-
hang wird auch geprüft, wie zusätzliche 
Daten (z. B. zur Barrierefreiheit)  
ergänzt und eine verbesserte Daten-
qualität sichergestellt werden können.

10. Meldung nicht öffentlich  
zugänglicher Ladepunkte  
Für die Bedarfsplanung der 
 öffentlichen Ladeinfrastruktur sind 
Informationen über Anzahl und regio-
nale Verteilung von nicht öffentlich 
zugänglichen Ladepunkten zentral. 
Das BMWK und das BMDV erarbeiten 
gemeinsam mit Unterstützung  
der BNetzA bis Q1/2023 eine gesetzli-
che Grundlage für die  Meldung  
nicht öffentlich zugänglicher Lade-
punkte aller Spannungsebenen durch 
die Netzbetreiber an die  BNetzA 
 (Anzahl, regionale Verteilung). Die 
Meldung soll in datenschutzkonformer  
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zweckmäßiger Aggregation  sowie 
in zweckmäßigen Abständen erfol-
gen. Der BNetzA werden die  hierfür 
erforder lichen finanziellen  Mittel 
 sowie das erforderliche Personal 
zur Verfügung gestellt. Unter dieser 
 Voraussetzung wird sie bis spätestens 
sechs  Monate nach Inkrafttreten der 
gesetzlichen Grundlage die nötigen 
Prozesse umsetzen, einschließlich  
der Zurverfügungstellung dieser Daten 
für die Ladenetzplanung der NLL.

11. Nutzung anonymisierter Maut-
Daten für Bedarfsermittlung Lkw-
Ladeinfrastruktur
Das BMDV ermöglicht im Rahmen
der gesetzlichen Regelungen bis Ende
2022 die Nutzung pseudo-anonymi-
sierter Maut-Daten für Auswertungen
zur Bedarfsplanung des Ladeinfra-
strukturnetzes für Lkw durch die NLL.

12. Bereitstellung statischer und
 dynamischer Daten 
Im Sinne der Transparenz und zur Ver-
besserung der Suche nach geeigneten
Lademöglichkeiten für die Nutzerin-
nen und Nutzer im Pkw- und Nutz-
fahrzeugverkehr werden relevante
statische und dynamische Daten be-
reitgestellt. Dazu werden das BMWK

und das BMDV unter Berücksichtigung 
der Ergebnisse der Verhandlungen  
zur AFIR den regulativen Rahmen für 
z. B. Betriebszustand, Verfügbarkeit
und  Ladepreis möglichst bis Q3/2023 
so anpassen, dass die zuständigen 
 Stellen, vor allem CPOs, dazu verpflich-
tet werden, diese Daten offen und 
 diskriminierungsfrei, einheitlich und 
kostenfrei zur Verfügung zu  stellen. 
 Unter Einbeziehung des BMUV wird 
auch geprüft, welche weiteren Daten, 
z. B. mögliche vorhandene Daten zur
Stellplatzverfügbarkeit oder Informa-
tionen seitens der EMP, bereitgestellt 
werden sollten.

13. Bündelung Datenübermittlung und
-bereitstellung
Das BMDV und das BMWK prüfen
unter Einbezug der BASt (Nationaler
Zugangspunkt/Mobilithek), der BNetzA
(Ladesäulenregister) und des Bundes-
kartellamtes  (Markttransparenzstelle 
für Kraftstoffe), inwiefern für eine
 Effizienzsteigerung die bestehenden
Prozesse, Meldewege und ggf. regula-
tiven Grundlagen zur Datenerhebung
und -übermittlung der oben genannten
statischen und dynamischen Daten
angepasst und ggf. durch eine Markt-
transparenzstelle für Ladestrom ergänzt
werden sollten. Es wird bis Q3/2023
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 unter Berücksichtigung der  zukünftigen 
Regelungen in der AFIR gemeinsam 
festgelegt, welche Daten welchen An-
wenderinnen und Anwendern in 
 welcher Form zur Verfügung gestellt 
bzw. veröffentlicht werden. 
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3.3 Die finanzielle Unterstützung 
des Bundes effektiver gestalten

Der Bund verfügt mit Ausschreibungs-
modellen und Zuwendungen über zwei 
wirkungsvolle Instrumente, um den Lade-
infrastrukturaufbau finanziell zu unter-
stützen. Darüber hinaus muss geprüft wer-
den, ob und wie über die Veränderung  
des finanziellen Gesamtrahmens nach Maß-
gabe der zur Verfügung stehenden Mittel 
u. a. im Klima- und Transformationsfonds 
(KTF) effektive und gezielte  Anreize  
für den Aufbau von Ladeinfrastruktur  
 gesetzt werden können und damit der privat-
wirtschaftliche Ausbau bestmöglich  
unterstützt wird.

Die Antrags- und Bewilligungsprozes-
se in den bisherigen zuwendungsbasier-
ten Förderprogrammen des Bundes für 
Ladeinfrastruktur sind aufgrund der recht-
lichen Rahmenbedingungen teilweise sehr 
komplex und zeitaufwendig. Neben langen 
Planungs-, Genehmigungs- und Errich-
tungszeiten führt auch dies häufig zu Ver-
zögerungen beim Aufbau von Ladeinfra-
struktur und stellt gerade für Regionen,  
die auf dem Weg hin zu einer flächende-
ckenden Versorgung von Ladeinfrastruktur 
noch am Anfang stehen, ein Hindernis dar.

14. Konzept für finanzielle Unterstützung
Auf Grundlage einer kritischen Bewer-
tung der bisherigen  Förderprogramme
erstellt das BMDV bis Q1/2023 ein
jähr lich zu überprüfendes und ggf. an-
zupassendes Konzept für die  effiziente,
zielgenaue und schnelle finanzielle
oder sonstige Unterstützung des vor-
auslaufenden Ausbaus der öffentlich
und nicht öffentlich zugänglichen
Ladeinfrastruktur sowie dafür not-
wendiger Voraussetzungen (z. B. Lei-
tungsinfrastruktur). Dazu werden der
Unterstützungsbedarf differenziert
nach Anwendungsfällen, Akteursgrup-
pen (Einzel- oder Flottenverkehre inkl.
 Logistik) und regionalen Gegeben-
heiten ermittelt und schließlich passge-
naue Instrumente entwickelt, die dem
Ziel dienen, wettbewerbliche Struk-
turen zu etablieren und Tätigkeiten der
öffent lichen Hand auf das zur Siche-
rung  eines vorauslaufenden Ausbaus 
einer flächendeckenden, nutzerfreund-
lichen und bedarfsgerechten Ladein-
frastruktur erforderliche Mindestmaß
zu beschränken. Die verschiedenen
Anwendungsfälle beim Laden, Förder-
aktivitäten in Ländern und  Kommunen
sowie die Verfügbarkeit regionaler
 erneuerbarer Energien werden dabei
ebenfalls berücksichtigt.
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15. Eigenverbrauch erneuerbaren Stroms  
Das BMDV und das BMWK prüfen  
bis Q1/2023, wie die Nutzung selbst 
 erzeugten erneuerbaren Stroms für 
das  eigene Elektro fahrzeug bzw. die 
eigene  Elektrofahrzeug-Flotte beim 
Ausbau privater Ladein frastruktur am 
wirksamsten ermöglicht werden kann.  
Dabei werden insbesondere bestehen-
de bzw. neue Maßnahmen zum  
weiteren Ausbau von PV-Anlagen 
(inkl. Speicher) berücksichtigt.

16. Finanzielle Unterstützung des Auf-
baus in dichter besiedelten Quartieren   
Auf Grundlage einer Bedarfsanalyse 
prüft das BMDV bis Q2/2023, wie Lade-
möglichkeiten für Nutzerinnen und 
Nutzer ohne eigenen Stellplatz insbe-
sondere in dichter besiedelten Quar-
tieren aller Siedlungsgrößen finanziell 
und durch eine Zusammenstellung  
von „Best Practices“ unterstützt werden 
können. Das Programm berücksichtigt 
bestehende Bundesprogramme  
sowie die Förderaktivitäten in Ländern 
und Kommunen.

17. Ausschreibung weiterer 
 Schnellladepunkte  
Nach Erteilung der Zuschläge für die  
beiden Teilausschreibungen im 
Deutschlandnetz von Ende 2021 er-
stellt die NLL unter Einbeziehung  
der ISLa eine Analyse möglicher ver-
bleibender Bedarfslücken. Auf  dieser 
Grund lage prüft das BMDV die im 
Koalitionsvertrag vereinbarte Aus-
schreibung von weiteren öffentlich 
zugänglichen Schnellladepunkten  
ab 2023. Die genaue Anzahl wird in  
der Bedarfsanalyse  ermittelt.

18. Ausschreibung auf Rastanlagen  
Die Autobahn GmbH wird ab 2023 den 
für 2025 errechneten Bedarf an Pkw- 
Ladepunkten auf Rastanlagen ausschrei-
ben. Dies gilt auch für bewirtschaftete 
Rastanlagen, sofern die  Konzessionäre 
die benötigte Lade infrastruktur nicht 
selbstständig und verlässlich errichten. 
Für den weiteren Ausbau von Ladein-
frastruktur auf bewirtschafteten Rastan-
lagen ab 2025 wird die Autobahn GmbH 
mit der NLL in diesem Zusammenhang 
die Ladeinfrastrukturbedarfe ermitteln 
und  ermittelt dabei Synergien mit dem 
Aufbau von Ladeinfrastruktur für Lkw.  
Das BMDV prüft, ob ein Ausbau durch 
mehrere Betreiber an einer Rastanlage 
im Wettbewerb möglich ist.
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19. Vereinheitlichung von 
 Genehmigungsprozessen 
an Autobahnen 
Die Autobahn GmbH des Bundes
 vereinheitlicht und beschleunigt bis
Q2/2023 ihre Planungs- und Frei-
gabeprozesse für die Errichtung von
Ladeinfrastruktur und  ergänzender
Elemente (z. B. Beschilderung,
 Flächenmarkierung, Musterlayouts).

20. Änderung der BAB-Konzessionsab-
gabenverordnung (BAB-KAbgV)
Das BMDV wird die  Konzessionsab gabe
für den Verkauf von Ladestrom auf
 Bundesautobahnen bis Q2/2023 neu
 regeln, um eine Vergleichbarkeit
mit herkömmlichen Kraftstoffen
 herzustellen.

21. Weiterentwicklung bei
der Anrechnung von Fahrstrom im
Treibhausgas-Quotenhandel
Das BMUV ermöglicht bis Q1/2023 die
angemessene Berücksichtigung von
schweren Nutzfahrzeugen durch die
Veröffentlichung weiterer  Schätzwerte
i. S. d. § 7 der 38. BImSchV7. Zusätzlich
 ermöglicht das BMUV die Anrechnung 
von Grünstrom bei On-Site-Strom-
erzeugung trotz Netzkopplung, wo dies 
technisch möglich ist.

22. Ausgabe von Ladekarten analog zu
Tankkarten
Das BMF prüft bis Q2/2023, welche
rechtlichen oder anderweitigen Mög-
lichkeiten bestehen, um die Ausgabe
von Ladekarten durch Arbeitgeber
an die Nutzer von Dienstwagen –
analog zu Tankkarten – zu verstärken
und die Abrechenbarkeit von zu Hause
geladenem Strom sicherzustellen.

7    Bundes-Immissionsschutzverordnung
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3.4 Die Kommunen als 
Schlüsselakteure befähigen  
und stärker einbinden

Dem Aufbau öffentlicher  Ladeinfrastruktur 
in den Kommunen kommt eine Schlüssel-
stellung zu, denn ein Großteil der benötigten  
öffentlichen Ladeinfrastruktur ist hier  
verortet. Derzeit gibt es jedoch in zahlrei-
chen Kommunen noch keine öffentlich  
zugängliche Ladeinfrastruktur. Die  Gründe 
sind vielfältig: Neben den Kenntnissen 
etwa zur Bedarfsplanung und Umsetzung 
fehlt es teils an Personalressourcen oder 
finanzieller Ausstattung. Auch die  soziale 
und räumliche Struktur der Kommunen 
kann einen Aufbau von Ladeinfrastruktur  
erschweren. In verdichteten urbanen  
Zentren gestaltet sich die Bereitstellung 
und Nutzung öffentlicher Ladeinfrastruk-
tur besonders schwierig, was  insbesondere 
für die große Anzahl an Nutzerinnen  
und Nutzer ohne eigenen Stellplatz ein 
Hemmnis darstellt. Ein wichtiger Ansatz-
punkt ist hier die Verstärkung der bisher 
vorherrschenden AC-Infrastruktur durch 
HPC-Ladehubs an innerstädtischen Orten 
mit hohem Bedarf. Auch der beginnende 
Hochlauf von Elektronutzfahrzeugen muss 
hierbei berücksichtigt werden.

Die Finanzierung der Ladeinfrastruktur 
muss schnellstmöglich ohne öffentliche 
Gelder durch ein selbsttragendes System 
geleistet werden. Zentrale Voraussetzung 
ist, dass ausreichend viele Flächen in  
den Kommunen für den Aufbau von Lade-
infrastruktur zur Verfügung stehen.  
Wenn nicht schnell genug privatwirt-
schaftlich tragbare Ladeangebote  
entstehen, muss die öffentliche Hand mit 
 geeigneten Maßnahmen sicherstellen,  
dass eine Grundversorgung an  öffentlicher 
Ladeinfrastruktur entsteht, die allen 
 Nutzerinnen und Nutzern  gleichermaßen 
zur Verfügung steht. Ziel der folgenden 
Maßnahmen ist unter Beachtung der 
grundgesetzlichen Kompetenzvorgaben 
einerseits die Realisierung eines bundes-
weiten Versorgungsstandards mit  
Ladeinfrastruktur und andererseits die 
Unterstützung der Kommunen bei  
der Umsetzung dieser Aufgabe.

23. Verpflichtung der Länder zur 
 Sicherstellung der primär privat-
wirtschaftlichen Versorgung  
mit lokaler Ladeinfrastruktur  
Das BMDV prüft in Abstimmung mit 
dem BMJ und dem BMI bis Q3/2023 
die Möglichkeit einer gesetzlichen Ver-
pflichtung der Länder, ein Mindest-
angebot lokaler Gesamtladeleistung 
sicherzustellen, wenn trotz Flächen-
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angebots keine ausreichenden privat-
wirtschaftlich tragbaren Ladeangebote  
absehbar sind. Geprüft wird zudem  
die Frage, in welcher Weise und in 
 welchem Umfang eine flankierende 
finanzielle Unterstützung durch den 
Bund geboten ist. Ziel ist nicht, dass die 
öffentliche Hand Ladeinfrastruktur 
selbst errichten oder betreiben muss, 
sondern alles Notwendige tut, um den 
Betrieb durch private Unternehmen  
zu unterstützen.

24. Lokale Masterpläne
Für einen zügigen und koordinierten
Ladeinfrastrukturaufbau vor Ort ist es
entscheidend, die lokalen Aktivitäten
zu verstärken und zu bündeln. Die NLL
stellt ein Muster für lokale Masterplä-
ne für den Ladeinfrastrukturaufbau
vor Ort zur Verfügung. Auf dieser Basis
sollen die Kommunen bzw. kommu-
nale Zusammenschlüsse möglichst bis
Ende 2023 lokale Masterpläne unter
Ein beziehung relevanter privatwirt-
schaftlicher Akteure erarbeiten. Inhalt
dieser Masterpläne sollen die lokalen
Aufbauziele sowie die zur Erreichung
dieser Ziele erforderlichen koordinie-
renden, regulativen, finanziellen und
weiteren Maßnahmen sein (u. a. Wett-
bewerbskonzept durch konkurrieren-
de Betreiber der Ladepunkte, mögliche

Ausschreibung, Flächenakquise, Ein-
bindung lokaler Akteure, institutio-
nelle Verankerung, Ausweisung von 
Vorrangflächen, ggf. Änderung von 
Flächennutzungsplan, Bauleitplanung 
oder Stellplatzsatzungen). Eine diskri-
minierungsfreie Flächenbereitstellung 
muss dabei sichergestellt werden. Dabei 
sollen auch integrierte Ansätze für die 
verschiedenen Verkehrsträger, etwa in 
Mobilitätshubs mit Ladeinfrastruktur,  
berücksichtigt werden. Die  Masterpläne 
können durch den Bund als Voraus-
setzung und Grundlage für eine gezielte 
öffentliche Förderung genutzt werden.

25. Regionale Ladeinfrastruktur-
manager/-innen
Die NLL wird bis Q2/2023 das Einstel-
lungsverfahren von zunächst ca. 30
regionalen Ladeinfrastrukturmanagern
und -managerinnen beginnen, die dann
in ausgewählten Regionen die Kommu-
nen vor Ort ggf. zusammen mit Klima-
schutz- oder Elektromobilitätsmanagern
bei den Herausforderungen unterstüt-
zen und hierbei den „Instrumenten-
kasten“ an Beratungs-, Planungs- und
Wissenstools in die Regionen tragen. Die
Kommunen werden gebeten, die Anbin-
dung an die Verwaltungsstrukturen vor
Ort sicherzustellen. Die kommunalen
Spitzenverbände unterstützen hierbei.
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26. Digitales Schulungsinstrument  
LadeLernTOOL  
Bis Ende 2022 wird das digitale Schu-
lungsinstrument LadeLernTOOL der 
NLL veröffentlicht. Dieses Instrument 
leistet den Transfer von Grundlagen- 
und Anwendungswissen über das Ge-
samtsystem Ladeinfrastruktur in  
die Kommunen. Es wird stetig erwei-
tert und verbessert.

27. ProzessTOOL für Genehmigungs-
verfahren  
Die NLL entwickelt bis Ende 2023 unter 
enger Einbindung kommunaler Ver-
treterinnen und Vertreter ein digitales 
ProzessTOOL, in dem die maßgeblichen 
kommunalen Verfahren, Handlungs-
optionen und rechtlichen Grundlagen 
im Zusammenhang mit der Errichtung 
von Ladeinfrastruktur, einschließlich 
des Genehmigungsprozesses und der 
diskriminierungsfreien Vergabe, trans-
parent dargestellt werden. Dies soll 
zu einfachen Verfahren und bundes-
weit möglichst einheitlichen Entschei-
dungskriterien beitragen und darüber 
hinaus Kommunen sowie Betreiber  
beim raschen Kompetenzaufbau neuer  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 unterstützen.

28. Leitfaden für Optimierung und  
Beschleunigung von Genehmigungs-
prozessen  
Die NLL entwickelt bis Q3/2023  unter 
enger Einbindung  kommunaler 
 Vertreterinnen und Vertreter einen 
Leitfaden für die Optimierung und 
 Beschleunigung der Planungs- und Ge-
nehmigungsprozesse durch die Kom-
munen. Ziel ist ein niedrigschwelliges 
Unterstützungsangebot, um Potenziale 
in bestehenden Prozessen zu erschlie-
ßen. Gegenstand sind u. a. kommunale 
Genehmigungsprozesse, die Prüfkri-
terien für die Erteilung einer Sonder-
nutzungserlaubnis für den Aufbau 
von Ladesäulen und die beschleunigte 
 Anpassung von Bebauungsplänen für 
die Ausweisung von Ladeinfrastruktur. 

29. Ausschreibungsmuster und -leitlinien 
für Kommunen  
Die NLL bereitet nach einem Austausch 
mit den kommunalen Spitzenver-
bänden und unter Einbeziehung der 
ISLa Ausschreibungsmuster und Leit-
linien für kommunale Ausschreibun-
gen für die Errichtung und den Betrieb 
von Ladeinfrastruktur vor und stellt 
diese den Kommunen bis Q2/2023 zur 
Verfügung.
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3.5 Mehr Flächen 
verfügbar machen

Insbesondere im öffentlichen Straßen-
raum und dort speziell in dicht besiedel-
ten Ge bieten sind zu wenig Flächen für 
den Auf bau und die weitere Skalierung 
von Lade infrastruktur verfügbar; wo es 
verfügbaren Raum gibt, ist dieses Angebot 
teils nicht aktiviert oder nicht bekannt. 
Insbesondere Flächen an Verkehrsknoten-
punkten wie z. B. Bahnhöfen, Flughäfen 
und Park-&-Ride-Parkplätzen müssen für 
den Auf bau von Ladeinfrastruktur schnell 
nutzbar  gemacht werden. Für das Laden 
von E-Lkw ist das Problem der Flächen-
verfügbarkeit und des Netzanschlusses 
noch gravierender und muss daher früh-
zeitig bei der Planung berücksichtigt  
werden. Insbesondere ent lang der Bundes-
fernstraßen stehen bereits heute nicht 
genug Lkw-Parkplätze zur Verfügung. 
Nutzungskonkurrenzen, z. B. zu landwirt-
schaftlichen Flächen, müssen dabei stets 
abgewogen werden.

30. Prüfung der eigenen Flächen
durch den Bund
Die BImA prüft bis Ende Q1/2023 die
grundsätzliche Eignung für die Er-
richtung öffentlich zugänglicher sowie
nicht öffentlich zugänglicher Lade-
infrastruktur für die bundeseigenen,

im ELM8 Klassik der BImA befindli-
chen Flächen (ohne Bundeswehr) und 
informiert die ISLa zu geeigneten  
Zeitpunkten über dieses Verfahren.  
Sie  informiert die NLL über vorgese-
hene Umsetzungsmöglichkeiten.  
Das BMVg prüft dies für seinen Ge-
schäftsbereich analog.

31. Verfahren zur Ausschreibung von 
 Ladeinfrastruktur auf Bundesflächen
Für öffentlich zugängliche und nicht
öffentlich zugängliche Ladeinfrastruk-
tur auf bundeseigenen, im ELM   
Klassik der BImA befindlichen Flächen
(ohne Bundeswehr) veröffentlicht
die BImA ab Q2/2023 neue Ausschrei-
bungen von Ladeinfrastruktur und
führt bestehende fort.
Bei den vorbereitenden Schritten
 bezieht sie die NLL bedarfsabhängig
ein. Analog dazu errichtet das BMVg
Ladeinfrastruktur für die dienstliche
Nutzung für den eigenen Geschäfts-
bereich.

32. Ladeinfrastruktur an Behörden-
parkplätzen
Alle Bundesbehörden werden bis Ende
2023 prüfen (inkl. haushälterischer
 Fragen), wie möglichst 25 % der eigenen
Stellplätze mit Lademöglichkeiten für

8  Einheitliches Liegenschaftsmanagement
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Gäste und Beschäftigte oder  zumindest 
mit einer Vorverkabelung bis Ende 
2025 ausgestattet werden können. Ist 
die Quote nicht erreichbar, so ist dies 
zu begründen. Die zum ELM Klassik 
der BImA gehörenden Nutzer melden 
ihre Ergebnisse an die BImA. Auf dieser 
Grundlage stellt die BImA diese Ladein-
frastruktur bis 2025 zur Verfügung.  
Das BMVg prüft und setzt seinen Be-
darf analog dazu im Rahmen der zur  
Verfügung stehenden Kapazitäten 
 eigenständig um. 

33. Bereitstellung von Ladeein richtungen 
und Abrechnung des Ladestroms an 
Behördenparkplätzen  
Das BMDV wird in enger Abstim-
mung mit dem BMF und dem BMI bis 
Q2/2023 eine einheitliche Vorgabe  
für die Bereitstellung von Ladeein-
richtungen an Dienstorten und zur 
Abrechnung dort geladener Strom-
mengen zur privaten Nutzung für 
Bundesbedienstete und -beschäftigte 
sowie Gäste erstellen.

34. Ladeinfrastruktur an Verkehrs-
knotenpunkten  
Das BMDV prüft bis Q3/2023, wie  
der Aufbau von Ladeinfrastruktur an  
Verkehrsknotenpunkten wie z. B. 

 Bahnhöfen, Flughäfen, Mobilitätssta-
tionen, ZOBs sowie Mitfahrerpark-
plätzen beschleunigt und unterstützt 
werden kann.

35. Konzept für die Deckung des Flächen-
bedarfs entlang der Autobahnen  
Das BMDV wird bis Q3/2023 mit Unter-
stützung der NLL und unter enger 
 Einbeziehung der Autobahn GmbH 
ein Konzept für die Erschließung neu-
er Flächen entlang bzw. in der Nähe 
der Autobahnen für die Errichtung von 
 Ladestationen für Pkw und Lkw er-
arbeiten. Dabei wird auch der Aufwand 
für einen Netzanschluss berücksichtigt. 
Im Anschluss daran wird die Prüfung 
und Erschließung konkreter Flächen 
beginnen.

36. Prüfung der eigenen Flächen durch 
die Länder und Kommunen  
Die Länder und Kommunen werden 
vom Bund sowie den kommunalen 
Spitzenverbänden aufgefordert, ihre 
Liegenschaften bis Ende 2023 dahin  
gehend zu prüfen, ob Ladeinfrastruktur 
für Pkw und Nutzfahrzeuge errichtet 
werden kann, und verfügbare Flächen 
an die NLL oder, sofern rechtlich mög-
lich, an das FlächenTOOL zu melden.



28

3.6 Die Ladeinfrastruktur durch 
Digitalisierung verbessern

Die Vorteile der Elektromobilität können 
erst mit einer möglichst weitgehenden  
Digitalisierung des Gesamtsystems Ladeinf-
rastruktur voll ausgeschöpft werden.  
Dazu gehört eine möglichst einfache, aber 
sichere Verknüpfung von Ladeinfrastruktur, 
Fahrzeug und Stromsystem sowie  
die Entwicklung von nutzerfreundlichen 
Anwendungen.

37. Roadmap Digitalisierung des Gesamt-
systems Ladeinfrastruktur
Auf Grundlage laufender  Entwicklungs- 
und Standardisierungsprozesse
 ent wickeln das BMDV und das BMWK
unter Einbeziehung des BMUV ge-
meinsam bis Q1/2024 mit Stakeholdern
eine Roadmap, die aufzeigt, welche
 weiteren Schritte der Digitalisierung
 erfolgen müssen, um ein für alle N ut-
zerinnen und Nutzer komfortables und
attraktives Gesamtsystem Ladeinfra-
struktur zu realisieren. Dazu werden
der Zielzustand für die Integration von
Ladeinfrastruktur, Fahrzeug und Nut-
zung definiert, Schlüsselanwendungen
identifiziert und der nötige öffentlich
und diskriminierungsfrei zugängliche
Datenraum sowie standardisierte und
offene Übermittlungs- und Kommuni-

kationsprotokolle beschrieben. Unter 
anderem werden diese  Anwendungen 
und deren Auswirkungen auf den Wett-
bewerb und die Nutzerfreundlichkeit 
näher analysiert:
• Systeme zur automatischen

und nutzerfreundlichen
Authentifizierung und Bezahlung
von Ladevorgängen

• Barrierefreiheit von Ladeinfra-
struktur

• Roaming
• Reservierbarkeit von Ladeinfra-

struktur

Aspekte der Datensicherheit bzw.  
des Datenschutzes, der Datenqualität 
und energiewirtschaftliche Mess-  
und Steuerungsvorgänge sind Teil  
der Betrachtung.

38. Cybersicherheit
Aufgrund der zunehmenden Bedeu-
tung für die Mobilität prüfen das
BMDV, das BMWK und das BMI bis
Q1/2024, ob zusätzliche  Maßnahmen
zum Schutz vor Cyberangriffen
 notwendig sind und welche Lade-
infrastruktur nach der euro päischen
 NIS-2-Richtlinie9 als kritische Infra-
struktur zu definieren ist.

9    EU-Richtlinie über Maßnahmen für ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in der Union .
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39. Barrierefreier Zugang zur
 Ladeinfrastruktur 
Um auch Menschen mit Behinderun-
gen die Nutzung der  Ladeinfrastruktur
zu ermöglichen, ist ein barrierefreier
Zugang notwendig. Das BMDV wird
dazu unter Einbeziehung relevanter
Akteure bis Ende 2022 technische An-
forderungen entwickeln.

40. Reservierbarkeit von 
 Ladeinfrastruktur 
Das BMDV untersucht bis Q1/2024,
wie sich die unterschiedlichen Inter-
essen in Hinblick auf eine Reservier-
barkeit von öffentlich zugänglichen
Ladepunkten (z. B. durch Menschen
mit Behinderungen, Nutzfahrzeuge in
Logistikabläufen, spontane Nutzung
ohne Reservierung) rechtssicher,
nutzerfreundlich und diskriminie-
rungsfrei umsetzen lassen.
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3.7 Die Ladeinfrastruktur und 
das Stromsystem integrieren

Die Geschwindigkeit, mit der die Ladeinf-
rastruktur ausgebaut wird, hängt in hohem 
Maße von der Integration mit dem Strom-
system ab. Verbesserungen sind  möglich, 
wenn die Aktivitäten bei Ausbau und 
Regu lierung von Lade- und Stromnetz bes-
ser aufeinander abgestimmt und abseh bare 
Funktionalitäten, z. B. das bidirektionale 
Laden, von Beginn an mitgeplant werden.

Ziel der Maßnahmen ist es, sowohl Kom-
munikation, Informationsflüsse und Ver-
fahren zwischen den relevanten Akteuren 
einschließlich Behörden, Netzbetreibern 
und Anschlusssuchenden als auch recht-
liche und technische Regelungen so an-
zupassen, dass der Ladeinfrastrukturaus-
bau für den avisierten Fahrzeughochlauf 
ausreichend schnell erfolgen kann und 
die Integration von Lade- und Stromsystem 
entsprechend effizient und zukunftsfest 
vorgenommen wird. Ein enger Austausch 
aller relevanten Akteure und eine mög-
lichst umfassende Bündelung des vorhan-
denen Wissens sind insbesondere sinn-
voll mit Blick auf die Skalierbarkeit von 
Ladestandorten, Möglichkeiten der Netz-
ertüchtigung und der besseren Erfassung 
und Steuerung der Netzauslastung sowie 
die besonderen Anforderungen von Hoch-
leistungsstandorten für schwere Nutz-

fahrzeuge. Auch Potenziale für ein besseres 
Zusammenspiel von Stromnetz und Lade-
infrastruktur, z. B. durch das  gesteuerte 
und bidirektionale Laden sowie netzstüt-
zende Eigenschaften von E-Fahrzeugen, 
sollen erschlossen werden. Neben  
der Nieder- und Mittelspannung ist auch 
die Hochspannung zu berücksichtigen.

Mit der Verabschiedung des „Osterpakets“ 
am 6. April 2022 hat das Bundeskabinett be-
reits umfassende gesetzliche Anpassungen 
im Sinne eines stärker vorausschauenden 
Netzausbaus beschlossen. Danach soll die 
Planung des Verteilnetzausbaus am Lang-
fristziel der Klimaneutralität ausgerichtet 
werden. Sektorübergreifende Entwicklun-
gen wie der Hochlauf der Elektromobilität 
sind dabei in Form geeigneter Prognosen  
in die Planung einzubeziehen.

41. Mehr Transparenz bei der Lade-
standort-Planung u. a. 
mit  einheitlichen Netzkarten
Die Planung von Ladestandorten mit-
samt der dafür notwendigen Netzan bin-
dung erfolgt umso effizienter, je mehr
Informationen über Stromleitungen
und Anschlusskapazitäten zur Verfü-
gung stehen. Im Rahmen der Netzaus-
bauplanung müssen die nach § 14d
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) ver-
pflichteten Verteilnetzbetreiber Netz-
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karten der Hoch- und Mittelspannungs-
ebene erstellen. Das BMWK wird bis 
Q2/2023  verlässliche Maßnahmen un-
terbreiten, damit  diese in einem ein-
heitlichen digitalen  Format (GIS-Daten-
format etc.) vorgehalten werden. Dabei 
wird darauf hingewirkt, dass diese  
Karten an zentraler Stelle wie der im  
§ 14e EnWG vorgesehenen gemeinsa-
men Internetplattform so bereit gestellt 
werden, dass sie u. a. für Standortent-
scheidungen im Bereich der Ladeinfra-
strukturplanung sowie von der NLL zur 
Verbesserung ihrer Instrumente zur Be-
darfsplanung genutzt werden können.

42. Elektromobilität in der  Netzplanung
berücksichtigen und Kommunika-
tionsprozesse vertiefen 
Um Netzbetreiber dabei zu  unterstützen,
bei der Netzausbauplanung und der
Erstellung von Regionalszenarien sek-
torübergreifende Entwicklungen zu
berücksichtigen, wird die NLL mit Blick
auf den Hochlauf der  Elektromobilität
u. a. Bedarfsprognosen für die Ladein-
frastruktur und – in Abstimmung mit
der Industrie – Ergebnisse aus den
Cleanroom-Gesprächen zur Verfügung
stellen. Übergreifendes Ziel ist, den
Austausch zwischen allen relevanten
Akteuren sowie die systematische Nut-
zung vorhandener Hochrechnungen

und Prognosen im Rahmen der  
Ausgestaltung und Umsetzung des 
§ 14d EnWG sicherzustellen. Das BMWK
wird zu diesem Zweck das BMDV, die 
NLL sowie ausgewählte Expertise aus 
der Ladeinfrastrukturbranche aktiv in 
den Stakeholder-Prozess  „Verteilnetze 
der Zukunft“ und mögliche Folge-
prozesse einbinden. Spezifische Frage-
stellungen, die darin nicht adressiert 
werden, werden systematisch z. B. im 
Rahmen der Stakeholder-Beteiligungs-
formate der ISLa erörtert.

43. Vorausschauenden Stromnetzausbau
ermöglichen
Die Stromnetze müssen rechtzeitig
und dort ausgebaut werden, wo es der
künftige Bedarf der Ladeinfrastruktur
 erfordert. Daher prüfen das BMWK
und das BMDV bis Q2/2023 in enger
Abstimmung mit der BNetzA, wie ein
vorausschauender Stromnetzausbau
durch die Netzbetreiber realisiert wird.

44. Antragsverfahren für Netzanschlüsse
beschleunigen
Mit der jüngsten Novelle der Nieder-
spannungsanschlussverordnung (NAV)
wurde eine stärkere Digitalisierung und
Standardisierung des Netzanschluss-
verfahrens in der Niederspannung auf
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den Weg gebracht. Damit soll insbeson-
dere die Installation privater Ladeinfra-
struktur im Massenmarkt beschleunigt 
werden. Da jedoch Schnellladestand orte 
in der Regel auf höheren Spannungs-
ebenen angeschlossen werden, sind 
entsprechende Vereinfachungen auch 
für die Mittelspannung zu prüfen – ins-
besondere in Bezug auf Digitalisierung 
und Vereinheitlichung. Die BNetzA und 
das BMWK unterbreiten bis Q2/2023 
Vorschläge, wie sich das Antragsverfah-
ren für Netzanschlüsse auch in diesem 
Bereich weiter beschleunigen lässt.

45. Mehr Transparenz beim 
 Netzanschluss 
Informationen durch die  Netzbetreiber
zur Dauer und zu den zu  erwartenden
Kosten eines Netzanschlusses an das
Nieder- und Mittelspannungsnetz kön-
nen für mehr Transparenz und so für
eine fundiertere Bewertung möglicher
Ladestandorte sorgen. Verbindliche
Fristen können zudem zu einer Be-
schleunigung des Anschlussverfahrens
beitragen. Die BNetzA und das BMWK
prüfen daher bis Q2/2023, inwieweit
hierfür Anpassungen des Rechtsrah-
mens notwendig und möglich sind.
Dazu zählt die Prüfung frühzeitiger
Auskünfte durch die Netzbetreiber zu
den zu erwartenden Kosten und zur

voraussicht lichen Dauer zur Herstel-
lung des Netz anschlusses. Daneben 
wird geprüft, inwieweit der Anschluss-
prozess durch die Vorgabe verbind-
licher Fristen für bestimmte Prozess-
schritte beschleunigt werden kann. 
Parallel erörtern das BMDV und die 
NLL bis Q2/2023 mit dem BMWK,  
der Ladeinfrastrukturbranche 
und Netzbetreibern ergebnisoffen, 
 inwieweit zusätzliche Daten eine sinn-
volle Hilfestellung bei Investitions-
entscheidungen im Bereich der Lade-
infrastruktur bieten und hierdurch 
deren Ausbau beschleunigen können. 
Sich aus den Prüfungen sowie der Er-
örterung ggf. ergebender Anpassungs-
bedarf soll nach entsprechender Be-
schlusslage in der ISLa anschließend 
umgesetzt werden.

46. Technische Anschlussbedingungen 
vereinheitlichen
Ladeinfrastrukturbetreiber, die in meh-
reren Netzgebieten tätig sind, müs-
sen oft unterschiedliche Anschlussbe-
dingungen berücksichtigen, was zu
Ineffizienzen und Verzögerungen füh-
ren kann. Im Rahmen des vom BMWK
initiierten Branchendialogs „Beschleu-
nigung von Netzanschlüssen“ wird u. a.
geprüft, inwieweit durch Vereinheit-
lichung der Technischen Anschlussbe-
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dingungen Hürden beim Anschluss von 
Verbrauchern oder Erzeugern ans Netz 
abgebaut werden können. Dazu wird 
das BMWK neben Netzbetreibern auch 
Ladeinfrastrukturbetreiber sowie das 
BMDV und die NLL in den Branchen-
dialog einbinden. Die BNetzA  berichtet 
erstmals bis Q3/2023 und danach  
anlassbezogen, in welchen der für die 
Ladeinfrastruktur relevanten Berei-
che die Technischen Anschlussbedin-
gungen weiter vereinheitlicht werden 
können. Dafür erhält die BNetzA In-
formationen von Netzbetreibern und 
Ladeinfrastrukturunternehmen. Das 
BMWK wird im Zuge der Weiterent-
wicklung der Netz-Kodizes auf EU-
Ebene diese Erkenntnisse einbringen.

47. Bidirektionales Laden diskriminie-
rungsfrei ermöglichen  
Die Flexibilitäten von Elektromobilen 
und die damit verbundenen energie-
wirtschaftlichen Möglichkeiten können 
und sollen – insbesondere in Form des 
bidirektionalen Ladens – für das Strom-
system nutzbar gemacht werden. Das 
BMWK prüft entsprechend dem Koali-
tionsvertrag daher bis Q2/2023 in  enger 
Abstimmung mit dem BMDV und dem 
BMF, wie u. a. die rechtlichen, techni-
schen, steuerlichen und wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen verbessert 

werden  können, um etwaige Hinder-
nisse für eine diskriminierungsfreie 
Nutzung der Möglichkeiten des bidi-
rektionalen Ladens zunächst vor allem 
im nicht  öffentlichen Raum zu beseiti-
gen. Das BMWK prüft dabei, inwieweit 
in der weiteren Umsetzung des Koaliti-
onsvertrags neue Regelungen für „mo-
bile Speicher“ im Rechtsrahmen erfor-
derlich sind, damit sie in das Regelwerk  
für netz- und marktdienliche Flexibili-
täten eingefügt werden können.

48. Erarbeitung von Fallbeispielen zum 
Begriff des „Ladepunktbetreibers“  
Der Markt und die Geschäftsmodelle für 
den Aufbau und den Betrieb von Lade-
infrastruktur sind sehr vielfältig. Wer die 
Rolle des Ladepunktbetreibers (CPO) im 
konkreten Fall ausübt, ist nicht immer 
direkt ersichtlich. Mit der Funktion des 
Ladesäulenbetreibers sind diverse Rech-
te und Pflichten verbunden, die z. B. für 
die Anmeldung der Ladeinfrastruktur 
bei der BNetzA und für den Treibhaus-
gas-Quotenhandel wichtig sind. Die NLL 
wird bis Q1/2023 in Zusammenarbeit 
mit der Branche und unter Beteiligung 
des BMWK und der BNetzA für wichtige 
Geschäfts modellkonstellationen  
die Rolle des CPO exemplarisch  erörtern 
und typische Fallbeispiele  erarbeiten.



34

3.8 Das Straßen-, Bau- und 
Immissionsschutzrecht für  
das Laden weiterentwickeln

Eine Reihe bestehender Regulierungen 
im Bau- und Straßenrecht stehen einem 
schnellen Aufbau von Ladeinfrastruktur 
entgegen. Daneben müssen die Schallemis-
sionen insbesondere bei der nächtlichen 
Nutzung von Ladeinfrastruktur in Wohn-
gebieten die immissionsschutzrechtlichen 
Vorgaben zum Schutz der Bevölkerung ein-
halten. Uneinheitlichkeit im Straßenver-
kehrsrecht führt zu unnötiger Komplexität 
für Ladeinfrastrukturbetreiber und zu un-
nötigen Restriktionen für die Nutzerinnen 
und Nutzer. Da in diesen Bereichen häufig 
ein Interessenkonflikt zwischen  
der Notwendigkeit eines schnellen Ladein-
frastrukturaufbaus und anderen schutzwür-
digen Rechten und Interessen besteht, ist 
eine vorsichtige Abwägung geboten.

49. Vereinheitlichung der Beschilderung 
für Elektrofahrzeuge  
Das Elektromobilitätsgesetz hat bisher 
nicht zu einer einheitlichen Beschilde-
rung für Elektrofahrzeuge und Lade-
infrastruktur innerhalb einer  Kommune, 
in verschiedenen Kommunen und an 
den Autobahnen geführt. Das BMDV 
wird eine Vereinheitlichung der 

 Beschilderung unter Einbeziehung. 
der Länder und Kommunen bis Ende 
2023 vorantreiben. Damit wird der  
Appell an die zuständigen Behörden 
verbunden, konsequent gegen das 
Falschparken an Ladesäulen vorzugehen.

50. Nebenanlagen für Ladeinfrastruktur 
verfahrensfrei  
Die Länder werden durch das BMWSB 
gebeten zu prüfen, ob die Musterbau-
ordnung bis Q2/2023 so angepasst 
werden kann, dass neben der Lade-
infrastruktur auch die Errichtung der 
erforderlichen Nebenanlagen (u. a. 
Überdachungen, Nebengebäude, Trans-
formatoren) für Ladeinfrastruktur 
grundsätzlich verfahrensfrei gestellt 
wird, soweit die betreffenden Anlagen 
noch nicht verfahrensfrei gestellt  
sind, und diese Regelungen anschlie-
ßend in den Landesbauordnungen zu 
übernehmen.

51. Studie zu Immissionen von Lade-
standorten  
Die NLL gibt bis Q1/2023 in enger Ab-
stimmung mit dem BMUV eine  Studie 
in Auftrag, die die Umweltwirkung  
(insbesondere Lärm, aber auch  andere 
Störungen) von Ladeinfrastruktur  
in Abhängigkeit von ihrer Größe und 
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Ladeleistung, verfügbarer Technik auf 
Fahr zeug- und Ladesäulenseite (z. B. 
Lüfter), baulichen Maßnahmen, ver-
kehrlichen Aspekten wie dem Zu- und 
Abfahrtsver kehr und ggf. weiteren Ei-
genschaften untersucht. Ziel der Studie 
ist erstens aufzuzeigen, wie Ladeinfra-
struktur und Fahrzeuge beschaffen sein 
müssen, um mit den geltenden Immis-
sionsschutzvorgaben vereinbar zu sein, 
und zweitens, mögliche regulative An-
passungen und technische Weiterent-
wicklungen vorzuschlagen.

52. Leitfaden für Nutzung  
gewerblicher Parkplätze außerhalb 
der Öffnungszeiten  
Das BMDV wird gemeinsam mit Ver-
treterinnen und Vertretern des Handels-
verbands Deutschland (HDE) und  
der kommunalen  Spitzenverbände eine  
Arbeitsgruppe gründen, die bis 
Q3/2023 einen Best-Practice-Leitfaden 
für eine praktikable und rechtssichere 
Nutzung von Ladeinfrastruktur auf  
gewerblichen Parkplätzen außerhalb 
der Öffnungszeiten durch Dritte  
ent wickeln. Dabei werden vertrags-,  
haftungs-, lärmschutzrechtliche und 
andere Regularien berücksichtigt. 
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3.9 Das Laden an Gebäuden 
einfacher möglich machen

Rechtliche, bauliche, technische und 
 steuerliche Hemmnisse im Bereich nicht 
öffentlichen Ladens an Gebäuden brem-
sen derzeit massiv den Ausbau dieser Lade-
möglichkeiten. Dies gilt insbesondere für 
Stellplätze an Wohngebäuden (z. B.  fehlende 
Möglichkeiten zum intelligenten und 
 bidirektionalen Laden in Tiefgaragen von 
Mehrparteienhäusern) und die Nutzung 
selbsterzeugten Solarstroms zum Laden.

53. Überarbeitung GEIG 10

Nach Abschluss der Revision der EU-
Richtlinie über die Gesamtenergieeffi-
zienz von Gebäuden (EPBD) initiiert das
BMWK unter Einbindung des BMWSB
und des BMDV eine Evaluation des Ge-
bäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-
Gesetzes (GEIG) und erarbeitet bis Ende
2023 eine Anpassung des GEIG mit
dem Ziel, Gebäude vorausschauend
und zukunftssicher mit ausreichender
Ladeinfrastruktur auszurüsten oder
alternativ die dafür notwendigen Vor-
aussetzungen zu schaffen.

54. Leitfaden für den Aufbau von Ladeinf-
rastruktur in Mehrparteienhäusern
Die NLL erarbeitet unter Einbezug
des BMJ und des BMUV sowie unter
Beteiligung der Immobilienwirtschaft
bis Ende 2023 einen Leitfaden für
 Gemeinschaften (§§ 741 ff., 1008 ff. BGB)
und Wohnungseigentumsgemein-
schaften (WEG), in dem Lösungsansät-
ze für den Umgang mit verschiedenen
rechtlichen und tatsächlichen Konstel-
lationen beim Einbau von Lademög-
lichkeiten adressiert werden (z. B.
mehrere Personen sind Eigentümer
eines als Parkplatz im Gemeinschafts-
eigentum genutzten Grundstücks).
Dabei sollen auch mietrechtliche Fra-
gen adressiert werden.11

55. Vereinfachung und Ertüchtigung
Hausanschluss sowie digitale und
elektrische Gebäudeinfrastruktur
Das BMWK, das BMDV und das BMWSB
 prüfen  gemeinsam bis Q3/2023, wie
die  Ertüchtigung des Hausanschlus-
ses vereinfacht und die elektrische und
digitale Infrastruktur insbesondere
von Mehrparteienhäusern unterstützt
werden kann, um den neuen Anfor-

10  Gesetz zum Aufbau einer gebäudeintegrierten Lade- und Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität .
11    Stellplätze in Mehrparteienhäusern befinden sich in manchen Fällen im Gemeinschaftseigentum einer Eigentümergemeinschaft . Die 

Errichtung von Ladeinfrastruktur auf diesen Stellplätzen durch einen Mieter setzt die Zustimmung der Gemeinschaft der Wohnungseigen-
tümer voraus, auch wenn § 554 BGB den Mietern grundsätzlich einen Anspruch auf eine Erlaubnis des Vermieters zuspricht . Diese wird in 
der Praxis aus verschiedenen Gründen wie der Zumutbarkeit der baulichen Maßnahme oder auch Bedenken hinsichtlich eines Versiche-
rungsschutzes im Fall eines Fahrzeugbrandes verweigert .
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derungen durch die Elektrifizierung 
des Verkehrs, der Digitalisierung der 
Energiewende sowie der dezentralen 
Energieversorgung und -speicherung 
gerecht zu werden. Bestandteil der Prü-
fung ist auch, ob eine Förderung er-
forderlich ist und wie diese ausgestaltet 
werden kann. 

56. Abgabe von Ladestrom an Dritte und
Ladeinfrastruktur-Sharing
Das BMWK prüft in Abstimmung mit
dem BMDV und dem BMF bis Q2/2023,
wie Privatpersonen und  Unternehmen
unbürokratisch die entgeltliche oder
kostenfreie Nutzung ihrer  Ladepunkte
durch Dritte ermöglichen können,
ohne den Anforderungen an einen
Energielieferanten zu unterfallen.

57. Überarbeitung Umsatzsteuer für
den Betrieb von Ladeinfrastruktur
Aktuell verlieren Hausverwaltungen, 
die den Fahrstrom der  Bewohnerinnen
und Bewohner eines Mehrparteien-
hauses oder einer Wohnanlage über
die Nebenkostenabrechnung
 abrechnen, ihr Umsatzsteuerprivileg.
Hausverwaltungen beauftragen daher
Dritte mit dem Betrieb der Ladeinfra-
struktur und erhöhen damit die Kosten
für die Nutzerinnen und Nutzer.

Inwieweit das Umsatzsteuerrecht im 
Rahmen der verbindlichen unions-
rechtlichen Vorgaben so angepasst 
werden kann, dass eine Umsatzsteuer-
befreiung für derartige Leistungen in 
Betracht kommen kann und die  
Übertragung der Abrechnung durch  
die Hausverwaltung auf Betreiber 
 unnötig wird, wird das BMF nach 
 Ergehen der hierzu aktuell noch aus-
stehenden Rechtsprechung möglichst 
bis Q2/2023 prüfen.

58. Harmonisierung im Bereich
 „Umsatzsteuer und Elektromobilität“
auf EU-Ebene
Für eine reibungslose Abrechnung
der Ladevorgänge ist eine  harmonisierte
Regelung zur umsatzsteuerlichen
 Behandlung von Ladevorgängen auf
EU-Ebene essenziell. Das BMF wird
hierzu bis Q3/2023 eine klärende Stel-
lungnahme mit Übergangsregelun-
gen veröffentlichen und sich für ein
einheitliches Vorgehen bei der EU
 einsetzen, welches auch kleinen EMP
europaweites Roaming steuerlich
 erleichtert.
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Um die CO2-Emissionen auch im Straßen-
güterverkehr deutlich zu reduzieren, 
 werden E-Lkw im Regionalverkehr sowie 
im Fernverkehr eine zentrale Rolle spielen. 
Die europäischen CO2-Emissionsnormen 
für neue schwere Nutzfahrzeuge bewirken, 
dass die Industrie zeitnah weitere elekt-
rische Fahrzeuge auf den Markt bringen 
wird. Hierfür ist ein dem Fahrzeughoch-
lauf vorauslaufendes, bedarfsgerechtes 
Ladenetz erforderlich, das auch die Lang-
streckenmobilität ermöglicht und so aus-
reichend Planungssicherheit für die Lo-
gistikbranche und die Fahrzeughersteller 
bietet. Daneben muss hierfür auch Lade-
infrastruktur auf Flächen im nicht öffent-
lichen Bereich, z. B. auf Betriebsgeländen 
und an Umschlagpunkten, entstehen.  
Gleiches gilt für die Versorgung von Elekt-
robussen im Personenverkehr.

E-Lkw benötigen im Fernverkehr eine 
 spezifische Ladeinfrastruktur mit besonders 
hohen Ladeleistungen. Die Herausforde-

rungen in Bezug auf  Flächenverfügbarkeit 
und verfügbare  Netzanschlussleistungen 
sind vielfach wesentlich größer als bei der 
Ladeinfrastruktur für Pkw. Die  intelligente 
Planung und Umsetzung des  Aufbaus  
dieser Ladeinfrastruktur machen gemein-
same Anstrengungen und eine enge 
 Abstimmung aller Beteiligten zwingend 
erforderlich.

Bereits mit den zuvor festgelegten Maß-
nahmen wird teilweise auch der Aufbau 
von Lkw-Ladeinfrastruktur adressiert.  
Im Folgenden sind weitere  Maßnahmen 
aufgeführt, die u. a. in der Taskforce 
 „Backcasting – Ladeinfrastruktur für 
schwere Nutzfahrzeuge“ im Rahmen des 
„Gesamtkonzeptes klimafreundliche  
Nutzfahrzeuge“ des BMDV erarbeitet 
 wurden. Bei der Erarbeitung und Um-
setzung der Maßnahmen wird es einen 
 frühzeitigen Austausch mit den relevanten 
Stakeholdern (u. a. Fahrzeughersteller  
und Logistikbranche) geben.

4  
Ladeinfrastruktur  
für E-Nutzfahrzeuge
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59. Use Cases und User Journey für E-Lkw
Bis Ende 2022 entwickelt die NLL in
Zusammenarbeit mit weiteren  Akteuren
eine „User Journey E-Lkw“ auf Basis
 einer Use-Case-Landschaft für  schwere
Nutzfahrzeuge, um ein nutzerorien-
tiertes Zielbild für das zukünftige  Laden
zu entwickeln.

60. Bedarfsanalyse und Ausbauplanung 
der Ladeinfrastruktur für Lkw
Das BMDV und die NLL werden bis
Ende 2022 den langfristigen und stand-
ortspezifischen Bedarf (bis mindestens
2035) für den Aufbau von Ladeinfra-
struktur für Lkw und den resultieren-
den Strombedarf unter Berücksichti-
gung von Ladespitzen ermitteln. Diese
Informationen werden Investoren
und  insbesondere Netzbetreibern für
die Planung des Stromnetzes zur
Verfügung gestellt. Der Aufbau von
 Ladeinfrastruktur für Lkw sollte mit
dem Ausbau der Pkw-Ladeinfrastruk-
tur intelligent abgestimmt, bedarfs-
gerecht vollzogen und möglichst
schnell privatwirtschaftlich und in
 freiem Wettbewerb betrieben werden.

61. Konzept für den Aufbau eines  initialen
Ladenetzes für Lkw
Das BMDV wird mit der  Autobahn
GmbH des Bundes und der NLL auch
unter Berücksichtigung der  Ergebnisse
der Verhandlungen zur AFIR bis
Q1/2023 ein Konzept für den Aufbau
eines initialen, skalierbaren Ladein-
frastrukturnetzes für Lkw entlang des
Fernverkehrsnetzes erstellen. Dabei
wird geprüft, Netzanschlüsse bereits
unmittelbar im Anschluss an die Kon-
zepterstellung und somit noch vor
den Ausschreibungen zu beantragen,
um eine rasche Verfügbarkeit des Netz-
anschlusses sicherzustellen.

62. Ausschreibung eines initialen
 Ladenetzes für Lkw
Auf Basis des Konzeptes (s. o.) wird das
BMDV gemeinsam mit der Autobahn
GmbH möglichst in Q3/2023 eine  erste
Ausschreibung zur Errichtung des
 initialen Ladenetzes veröffentlichen, 
von dem ausgehend das weitere Netz
aufgebaut wird.
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63. Finanzierung von Ladeinfrastruktur 
für Lkw außerhalb des initialen  Netzes
Das BMDV und das BMWK  entwickeln
bis Q1/2023 geeignete  Finanzierungs- 
und Fördermaßnahmen für die
 Ladeinfrastruktur für Lkw auf Betriebs-
geländen, an Umschlagpunkten, in
 Gewerbegebieten, an Ladehubs und an
Flächen neben den Bundesfernstraßen.

64. Ladeinfrastruktur an ZOB
Nach Überarbeitung der TEN-V12-
Verordnung entwickelt das BMDV
bis Ende 2024 entsprechend den
 neuen Vorgaben und auf Basis der
 Marktentwicklungen im Fahrzeugbe-
reich ein Konzept für den Aufbau von
Ladeinfrastruktur für Fernbusse an
zentralen Omnibus bahnhöfen (ZOB).

65. Musterlayouts für Anordnung an
Ladeinfrastruktur-Standorten für Lkw
Das BMDV und die NLL erstellen ge-
meinsam mit der Autobahn GmbH und
den Stakeholdern bis Q2/2023 Muster-
layouts über die Anordnung der Lade-
punkte, Stellplätze und Trafos an

den Standorten von Ladeinfrastruktur 
für Lkw. Diese werden anschließend  
in die relevanten Regularien, wie etwa 
die Empfehlungen für Rastanlagen  
an Straßen, überführt.

66. Standardisierung Lkw-Laden
Die OEMs werden aufgefordert, gemein-
sam mit den betreffenden Normungs-
instanzen bis Ende 2023 Standards
für alle wesentlichen Schritte entlang
des Ladeprozesses von Lkw zu ent-
wickeln. Dazu gehört etwa die Lade-
technik (z. B. Ladebrücken, Verortung
von Lade-Buchsen am Fahrzeug)
sowie der MCS13-Standard. Die In-
dustrie muss dafür ausreichend Fach-
personal sowie Test- und Versuchs-
kapazitäten für MCS-Normung und
Standardisierung zur Verfügung stellen.

67. Leitfaden für Laden auf privaten
Betriebsflächen
Das BMDV veröffentlicht bis Q2/2023
einen Leitfaden für die Errichtung
von Ladeinfrastruktur auf  privaten
 Betriebsflächen (inkl.  Musterlayouts). 

12  EU-Verordnung über Leitlinien der Union für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes . 
13  Megawatt Charging System .
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Dieser soll das Laden auf  eigenen und 
fremden Betriebsflächen (jeweils inkl. 
Depots) im Detail behandeln.

68. Kontinuierliches Monitoring  
und  Prüfung im Bereich Lkw- 
Ladeinfrastruktur  
Das BMDV etabliert bis Q1/2023 einen 
Prozess, in dem die laufende technische 
Entwicklung, die Standardisierungs-
prozesse und der Aufbau der Lade-
infrastruktur für Lkw kontinuierlich 
 begleitet werden. Ziel ist die frühzeitige 
Identifikation von Koordinations-  
und Regulierungsbedarfen sowie eine 
Abstimmung mit der laufenden Ent-
wicklung der AFIR.
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